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Tagesordnung für die 22. Sitzung des Rates der Stadt Waltrop am Dienstag, den 
23.05.2017, 17.00 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses 
 
I. öffentliche Sitzung 
 
1. Beanstandung des Ratsbeschlusses vom 18.5.2017 gemäß § 54 

Abs. 2 GO NRW zum degressiven Abbau der 
Stärkungspaktmittel 
Vorlagen-Nummer:2014-20/0710.3 
 

 

2. Mitteilungen und Anfragen 
 

 

   
II. nichtöffentliche Sitzung 
 
3. Mitteilungen und Anfragen  
 
 
Waltrop, den 22.05.2017 

 
(Moenikes) 
Bürgermeisterin 



Bekanntmachung 
über den Ablauf des Nutzungsrechts  

an Wahlgräbern 
 
 
Gemäß § 15 Absatz 5 der Friedhofssatzung der Stadt Waltrop vom 31.10.2012 
(Amtsblatt der Stadt Waltrop 43. Jahrgang / lfd. Nummer 18 vom 31.10.2012), geän-
dert durch Satzung vom 08.12.2014 (Amtsblatt der Stadt Waltrop 45. Jahrgang / lfd. 
Nummer 27 vom 12.12.2014), wird hiermit der Ablauf des Nutzungsrechts für folgen-
des Wahlgrab öffentlich bekanntgemacht: 
 
 

 Wahlgrab Nr. 2767 Feld 28, 1 Stelle 
Verliehen am: 10.08.1987 
Beisetzungen: 10.08.1987 Krüger, Johannes 

 
 
Die Nutzungsberechtigten dieses Wahlgrabes sind nicht zu ermitteln. 
 
Mit Wirkung vom 01.09.2017 fällt das Nutzungsrecht des genannten Wahlgrabes an 
die Stadt Waltrop zurück. 
 
Grabmäler, bauliche Anlagen und Einrichtungen, die bis zu diesem Zeitpunkt nicht 
von der Grabstätte entfernt sind, gehen in das Eigentum der Stadt Waltrop über, falls 
sie bis zu diesem Zeitpunkt nicht beseitigt sind. 
 
 
Waltrop, den 16.05.2017 Die Bürgermeisterin 
Dez. 1.3/ Hz. Im Auftrag: 
 
 
 Hinz 
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